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Beratungsfolge Sitzung 

Tag 

Behandlung Zuständigkeit 

Der Oberbürgermeister 29.07.2014 nicht öffentlich Beschlussfassung 

Ausschuss für Familie und Gleichstellung 16.09.2014 öffentlich Kenntnisnahme 

Verwaltungsausschuss 24.10.2014 öffentlich Kenntnisnahme 

 
 
Beteiligungen  
 

Beteiligung des  Ja 
 

Nein  

RPA   
KFP   

 BFP   
 
Kurztitel 
 
Frauenförderplan der Landeshauptstadt Magdeburg 2014 – 2015 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die 5. Fortschreibung des Frauenförderplans der Landeshauptstadt Magdeburg für den Zeitraum 
2014 – 2015 wird, entsprechend der Anlage, bestätigt. 
 
Die Beigeordneten, Amtsleiter und Amtsleiterinnen bzw. Fachbereichsleiter und 
Fachbereichsleiterinnen unterstützen die Umsetzung des Ziele- und Maßnahmenkataloges. 
 
Der Frauenförderplan ist allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung in geeigneter 
Form bekannt zu geben. 
 
Eine inhaltsgleiche Übernahme des Frauenförderplanes wird für die städtischen Eigenbetriebe 
empfohlen. 
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Finanzielle Auswirkungen 
 
Organisationseinheit   Pflichtaufgabe X ja  nein 
 
Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 
   ja, Nr.   nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

  JA  NEIN  
 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 
Budget/Deckungskreis:   

 

I. Aufwand (inkl. Afa) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 
20...           
20...           
20...           
20...           
Summe:   

 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 
20...           
20...           
20...           
20...           
Summe:   

 

B. Investitionsplanung 
Investitionsnummer:   
Investitionsgruppe:   

 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesam t) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto davon 
veranschlagt Bedarf 

20...           
20...           
20...           
20...           
Summe:   

 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Förde rmittel und Drittmittel) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 
20...           
20...           
20...           
20...           
Summe:   
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III. Eigenanteil / Saldo 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 
20...           
20...           
20...           
20...           
Summe:   

 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto davon 
veranschlagt  Bedarf 

gesamt:           
20...           
für           
20...           
20...           
20...           
Summe:  

 
V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 
 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 
  Anlage Kostenberechnung 
 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 
  Anlage Folgekostenberechnung 

 
C. Anlagevermögen   
Investitionsnummer:      Anlage neu 
Buchwert in €:      JA 
Datum Inbetriebnahme:       

 
Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto bitte ankreuzen 
Zugang Abgang 

20…           
 

Federführender 
Fachbereich 01 

Sachbearbeiter 
Frau Aßmann-Behlau 

Unterschrift FBL 01 
Frau Mittendorf 

 

Verantwortlicher 
Beigeordneter I Unterschrift Holger Platz 

 
 
  
Termin für die Beschlusskontrolle  
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Begründung: 
 
Laut § 20 FrFG LSA haben oberste Landesbehörden sowie Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts mit eigener Verwaltung für ihren Geschäftsbereich einen 
Frauenförderplan zu erstellen und alle zwei Jahre fortzuschreiben.  
 
Der vorliegende Frauenförderplan wurde auf der Grundlage der aktuellen Richtlinie zum Erstellen 
von Frauenförderplänen des Ministeriums des Inneren (MI) des Landes Sachsen-Anhalt erstellt. 
Die nunmehr 5. Fortschreibung schließt an die vorangegangene Fortschreibung an und berichtet 
über die Aktivitäten im Zeitraum 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2013. 
 
Die Fortschreibung wurde in Kooperation und im Benehmen mit der Amtsleiterin des Amtes für 
Gleichstellungsfragen erstellt und ausgewertet. 
 
Die Leitziele der Frauenförderung haben sich in der Verwaltung in den letzten Berichtszeiträumen 
nicht maßgeblich verändert, aber die verschiedenen operativen Ziele und Maßnahmen wurden den 
aktuellen Anforderungen in persönlicher, beruflicher und gesamtgesellschaftlicher Hinsicht 
angepasst.   
 
Die 5. Fortschreibung des Frauenförderplanes für den Zeitraum 2014 – 2015 soll ebenso wie seine 
Vorgänger die Situation der weiblichen Beschäftigten und die bisherige Förderung sowohl aus 
quantitativer als auch aus qualitativer Sichtweise widerspiegeln und eine Auswertung der 
bisherigen Maßnahmen ermöglichen.  
 
 
 
Anlagen: 
 
Frauenförderplan der Landeshauptstadt Magdeburg 2014– 2015 
 
 
 


